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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §502 Abs4;

AVG §37;

AVG §39 Abs2;

AVG §45 Abs2;

Rechtssatz

Grundsätzlich tri6t auch bei amtswegig durchzuführenden Verfahren die Partei eine entsprechende

Mitwirkungsp9icht, insbesondere dort, wo den amtswegigen behördlichen Erhebungen im Hinblick auf die nach den

materiell-rechtlichen Verwaltungsvorschriften zu beachtenden Tatbestandsmerkmale faktische Grenzen gesetzt sind.

Dort also, wo es der Behörde nicht möglich ist, von sich aus und ohne Mitwirkung der Partei tätig zu werden, was

insbesondere bei jenen in der Person des

Antragstellers gelegenen Voraussetzungen der Fall sein wird, deren Kenntnis sich die Behörde nicht von Amts wegen

verschaffen kann, ist die Partei selbst zu entsprechendem Vorbringen und Beweisanbot verpflichtet.
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